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Dienstbefreiung, Urlaub und Dispens

Nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Mili-
tarorganisation ist die Wehrpflicht des männlichen
Schweizerbürgers zu erfüllen durch personliche Dienstleistung, also
durch Militardienstleistung, im Auszug, in der Landwehr, im
Landsturm oder im Hilfsdienst Die Militardienstleistung um-
fasst die gesetzlich vorgeschriebenen Instruktionsdienste im
Frieden sowie allfallig zu leistenden Aktivdienst. Bei allem
Bestreben, den verfassungsmassigen Grundsatz der
allgemeinen Wehrpflicht möglichst lückenlos zu verwirklichen und
die medizinisch als tauglich Befundenen vollumfanglich zu
den vorgeschriebenen Militardienstleistungen heranzuziehen,
wird es nie möglich sein, das Prinzip der Inanspruchnahme
jedes Tauglichen ohne Ausnahme zu verwirklichen. Bedurfnisse

des Staates, seiner Einrichtungen und der Wirtschaft
des Landes, schützenswerte Rücksichten persönlicher Art
sowie weitere Grunde können es notwendig machen, dass für
einzelne oder ganze Gruppen von Wehrpflichtigen eine
vorübergehende, oder dauernde Befreiung von der Militardienst-
pflicht angeordnet wird. Die Militargesetzgebung sieht hierfür

eine Reihe von verschiedenen Möglichkeiten vor, deren

Bedeutung und praktische Anwendung im folgenden betrachtet

werden sollen.

1. Die Dienstbefreiung gemäss Art. 14 und 14 MO

Die Militarorganisation befreit folgende Personen oder

Personengruppen fur die Dauer ihres Amtes oder ihrer Anstellung

von der persönlichen Militardienstleistung.

a) die Mitglieder des Bundesrates und den Bundeskanzler,
b) die Geistlichen, die nicht als Feldprediger eingeteilt sind,
c) die arztlichen Direktoren, die standigen Vorsteher und das
unerlassliche Pflegepersonal der öffentlichen Krankenanstalten;

d) die Direktoren und Gefangenenwarter der Strafanstalten
und Untersuchungsgefängnisse, die Angehörigen der organisierten

Polizeikorps, letztere unter Vorbehalt der Einteilung
in die Heerespolizei,

e) das Personal des Grenzwachtkorps, wobei jedoch der
Bundesrat im Mobilmachungsfall über dieses Personal zu
Kriegszwecken verfugen kann;

f) die im Kriegsfall unentbehrlichen Beamten und Angestellten

der einem allgemeinen Interesse dienenden öffentlichen
Verkehrsanstalten und der Militärverwaltung
Die Angehörigen der Polizeikorps, der Grenzwachtkorps
sowie der öffentlichen Verkehrsanstalten und der Militärverwaltung

können erst dann von der persönlichen Dienstleistung
befreit werden, wenn sie die Rekrutenschule bestanden
haben. Die Befreiung erfolgt heute nicht mehr wie früher
automatisch, sondern wird auf Gesuch hin durch das Eidgenossische

Militardepartement angeordnet

Mit den in Art 13 der MO abschliessend aufgezahlten
Personen hat der Gesetzgeber gewisse Kategorien von
Wehrpflichtigen ausdrücklich von der persönlichen Dienstleistung
im Instruktionsdienst oder im Aktivdienst ausgenommen, um

so zu vermeiden, dass die Erfüllung lebenswichtiger staatlicher

Aufgaben durch den Militärdienst gefährdet wird Diese
Regelung geht davon aus, dass die aufgeführten Tätigkeiten
infolge ihrer Wichtigkeit fur das Staatsganze gegenüber der

Militardienstleistung den Vorrang haben, weil sie dem Staat
als unentbehrlich erscheinen fur die Erfüllung seiner Aufgaben

Die Dienstbefreiung bedeutet wohl eine Befreiung von
der Leistung des personlichen Militärdienstes — die
Betroffenen geben ihre persönliche Ausrüstung ab und scheiden

aus der Armee aus — sie bedeutet aber nicht eine Enthebung

von der Wehrpflicht; an die Stelle des Militärdienstes
tritt die Entrichtung des Militarpflichtersatzes

2. Der Urlaub

Mit der Gewährung von Urlaub wird einem Wehrmann die

Möglichkeit gegeben, sich während der Arbeitszeit fur eine
bestimmte Zeit vorübergehend von seiner Truppe zu
entfernen, zu der er nachher wieder zurückkehrt Fur ein
Fernbleiben von der Dauer bis zu 6 Arbeitsstunden wird (gemäss
DR Ziff 204) eine sog «Bewilligung» erteilt (der Ausdruck
hat sich allerdings nicht eingelebt); dauert die Abwesenheit
mehr als 6 Stunden, handelt es sich um einen Urlaub im
technischen Sinn (DR Ziff. 205).

Obenan steht der Grundsatz, dass niemand einen Rechtsanspruch

auf die Gewährung eines Urlaubs besitzt (WAO Ziff
381), die Pflicht zur Dienstleistung geht grundsatzlich vor
Der Vorgesetzte entscheidet je nach den Verhaltnissen nach
freiem Ermessen über ein ihm vorgelegtes Gesuch, jede
Bewilligung ist ein Entgegenkommen, nicht die Erfüllung eines
Anspruchs Zustandig zur Erteilung von Urlaub ist
grundsatzlich der Einheitskommandant, fur Offiziere bleibt die
Urlaubskompetenz in der Regel in den Händen der höheren
Kommandanten

Die Urlaubsgründe sind meist persönlicher Art, wie geschäftliche

Obliegenheiten, Familienanlasse, Berufsausbildung,
Sportveranstaltungen usw In bestimmten Fallen wird den

Truppenkommandanten die Gewährung des Urlaubs im Rahmen

ihrer Kompetenzen empfohlen, wie z B. bei kirchlichen
Feiertagen, bei der aktiven Teilnahme an turnerischen und

sportlichen Wettkampfen, an ausserdienstlichen Veranstaltungen

usw. Ein Wiederholungskurs, bzw. Einfuhrungskurs gilt
als bestanden, wenn — ohne Berücksichtigung des
Kadervorkurses — folgende Zahl von Diensttagen geleistet wurde
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— Wiederholungskurs
von 20 Tagen mindestens 16 (Differenz 4 Tage),

— Einfuhrungskurs
von 13 Tagen mindestens 11 (Differenz 2 Tage)

Die Differenz von 4, bzw 2 Tagen spielt fur die Anrechnung
des Wiederholungskurses, bzw Einfuhrungskurses eine
entscheidende Rolle, sofern sie nicht durch Krankheit, vorzeitige
Entlassung oder scharfen Arrest belegt werden, kann sie fur
begründete Urlaubsgesuche beansprucht werden, ohne dass
der betreffende Kurs als nichtbestanden erklart werden muss
Nicht als Urlaub gilt das bewilligte verspätete Einrücken und
die vorzeitige Entlassung aus einem Militärdienst — Uber die

Rechtsstellung beurlaubter Wehrmanner, insbesondere ihre
Ansprüche an die Militarversicherung, das Tragen der
Uniform, die Soldberechtigung usw orientiert ein besonderes
Kreisschreiben des Ausbildungschefs vom 14 Januar 1958

(MABI 1958 S 6)
Ein Sonderfall des Urlaubs ist die im Aktivdienst möglicherweise

angeordnete Entlassung, bzw Beurlaubung auf Pikett,
in der militärische Formation oder Teile davon ohne

Zeitbegrenzung, d h auf besondern Abruf beurlaubt werden, in

diesem Fall steht das Korpsmaterial der beurlaubten Truppe
am Truppenstandort bereit

3. Der Auslandurlaub

Trotz des Namens handelt es sich hier nicht um einen Urlaub

im technischen Sinn, also gemäss DR Ziff 205, sondern
begrifflich eher um eine Dispensation Verfahren und Bedeutung
des Auslandurlaubs werden in der Verordnung vom 28

November 1952/8. Februar 1957 über das militärische Kontrollwesen

(Art 33ff) geregelt Fur jeden Auslandaufenthalt von
mehr als 3 Monaten muss vom betreffenden Wehrmann ein
Auslandurlaub eingeholt werden, der beim Vorliegen der

Voraussetzungen fur eine Dauer von längstens 2 Jahren erteilt
wird

4. Dispensationen

Unser Militarrecht unterscheidet grundsätzlich drei verschiedene

Möglichkeiten der Dispensation

— die Dispensation im Zusammenhang mit der Erfüllung der
Instruktionspflicht,

— die Dispensation aus arztlichen Gründen,

— die Dispensation vom Aktivdienst aus wirtschaftlichen
Gründen

a) Dispensation von der Instruktionspflicht

Als Dispensation gilt hier die Verfugung oder die Bewilligung,
eine Dienstleistung nicht im laufenden, sondern in einem spa-

Zu unserem Titelbild

Nach jahrelangen Abklärungen, Versuchen mit Eigenentwicklungen

und Diskussionen um das geeignetste Modell ist in

diesem Jahr endlich der Entscheid gefallen: Die Beschaffung
des gepanzerten Fahrzeuges für die mechanisierten Verbände,
die Schützenpanzer. Die Wahl schliesslich auf das amerikanische

Fabrikat M-113, das wir mit unserem Titelbild und auch
in einem Kurzartikel in dieser Nummer vorstellen.

teren Jahr zu bestehen (MO Art 161, DR Ziff 216—218,
WAO Ziff 331 ff und 342/343, Verordnung vom 27 November
1953 über die Erfüllung der Instruktionsdienstpflicht, Art 17ff)
Auch fur die Dispensationen gilt der Grundsatz, dass auf ihre

Bewilligung — abgesehen vom Vorliegen besonderer
gesundheitlicher Grunde — kein Rechtsanspruch besteht sie werden
auf Gesuch hin nur bei zwingenden Gründen bewilligt, wobei
sie sich im Fall des Wiederholungskurses nicht nur auf den

WK, sondern auch auf den Kadervorkurs beziehen Von Amtes

wegen verfugt kann die Dispensation werden fur Offiziere
Unteroffiziere und Spezialisten, wenn diese im betreffenden
Dienst überzählig sind oder nicht ihrer Funktion entsprechend
verwendet werden können Überzählige Hauptleute sind obli-
gatorischerweise zu dispensieren, sofern nicht eine dienstliche
Notwendigkeit ihr Aufgebot erfordert (WAO Ziff 332/333)
Fur die Zuständigkeit und das Verfahren enthalt die Militar-
organisation (Art 161) die allgemeinen Grundsatze, sie werden

durch die WAO abschliessend im einzelnen geregelt
(Ziff 342/343)

Sondertatbestande sind in diesem Zusammenhang aa) Die

Dienstverschiebung, d h die Bewilligung oder Verfugung,
einen Dienst nicht wahrend der vorgesehenen Zeit, aber
doch im laufenden Jahr zu leisten Auch auf die Dienstverschiebung

besteht kein Rechtsanspruch, sie wird auf Gesuch
hin nur ausnahmsweise bewilligt und zum Ausgleich innerhalb
der Einheiten oder zur Deckung des Bedarfs der Schulen

verfugt (WAO Ziff 336/337 und 342)

bb) Die Dienstvorausleistung und Dienstnachholung- Die

Dienstvorausleistung ist die auf Grund einer Bewilligung oder
Verfugung erfolgte Leistung eines WK oder EK in einem
früheren Jahr als vorgeschrieben, unter Anrechnung auf die WK-,
bzw EK-Pflicht (WAO Ziff 338—40 und 342ff) Mit der

Dienstnachholung werden versäumte WK oder EK nachge-
leistet Bei Korporalen, Gefreiten und Soldaten geschieht dies
durch jährliches Aufgebot zum WK (EK), bis sie die ordentlichen

Dienstleistungen der Angehörigen ihres Jahrgangs
erreicht haben, nötigenfalls bis zum Ubertritt in die Landwehr,
Offiziere, höhere Unteroffiziere und Wachtmeister, die mit
ihren Dienstleistungen im Ruckstand sind, können zu zwei, in

Ausnahmefallen zu drei WK pro Jahr einberufen werden (WAO
Ziff. 341 ff)

b) Dispensation aus arztlichen Gründen

Die sanitarischen Untersuchungskommissionen können aus

gesundheitlichen Gründen die befristete Dispensation eines
Wehrmannes anordnen Die betreffenden Wehrmanner haben

wahrend der Dauer der Dispensation zu keinen Militardienst-
leistungen einzurücken, ebenso sind sie vom Bestehen der

gemeindeweisen Inspektion und von der ausserdienstlichen
Schiesspflicht befreit

c) Die Dispensation vom Aktivdienst aus wichtigen Gründen

In zwei Aktivdiensten, die sich über mehrere Jahre hinzogen,
hat unser Land die Erfahrung gemacht, dass unsere
Wirtschaft auf ein gewisses Minimum an Arbeitskräften angewiesen

ist, wenn sie lebensfähig bleiben und in der Lage sein soll,
ihre Aufgaben im Dienst von Volk und Armee zu erfüllen Die
durch die allgemeine Wehrpflicht vorgenommene Ausschop-
fung der personellen Kräfte des Landes, insbesondere der

im besten Mannesalter stehenden Arbeitskräfte ware, auf lan- 354



t Major E. Hans Mahler

gere Zeit gesehen, untragbar und würde zu einer gefährlichen
Lähmung des wirtschaftlichen Lebens führen. Es ist deshalb

notwendig, der Wirtschaft — abgesehen von den ihr bereits

zur Verfügung stehenden Personalreserven des Landsturms
und des Hilfsdienstes (HD-Klasse U) — auch eine bestimmte

Zahl von Dispensierten für den Fall des Aktivdienstes von
vornherein frei zu geben. Im Zusammenhang mit den vorsorglichen

kriegswirtschaftlichen Vorbereitungen sind zugunsten
von öffentlichen und privaten Betrieben, Anstalten, Verwaltungen

und Organisationen eine grössere Zahl von Dispensationen

verfügt worden, die zur überbrückung der schwierigen
Anlaufzeit einer Mobilmachung bis zum Einsetzen regelmässiger

Urlaube und Dienstablösungen dienen sollen; auch können

die schon im Frieden vorbereiteten Dispensationen während

des Aktivdienstes noch erweitert werden.

Gestützt auf die Erfahrungen des letzten Aktivdienstes sind in

einer bundesrätlichen Verordnung vom 6. Dezember 1948 über
die Dispensationen im Aktivdienst die allgemeinen Grundsätze

des Dispensationswesens verankert worden, während

eine umfassende Verfügung des Eidgenössischen
Militärdepartements vom 10. September 1951 alle Einzelheiten regelt.
Auch für die Aktivdienstdispensationen gilt der Grundsatz,
dass kein Rechtsanspruch auf deren Gewährung besteht. Es

werden folgende Kategorien unterschieden:

Kategorie I, Kriegsdispensation (KD)
Kategorie II, Aktivdienstdispensation mit Spezialbefehl (ADS)
Kategorie III, Aktivdienstdispensation ohne Spezialbefehl (AD)

Die Sektion Zürich des EVU hat ein ausserordentlich verdientes

Mitglied verloren. Am 2. September 1963 ist Major E. Hans

Mahler ganz unerwartet in die ewige Ruhe abberufen worden.
Der Verstorbene war nicht nur Gründermitglied der Sektion
Zürich (1928), sondern er war bereits im Jahre 1927 an der

Gründung des Pionierverbandes (heutiger EVU) beteiligt. Als
ehemaliger Kommandant der Fk. Kp. 1 hatte Major Mahler
Gelegenheit, sich an der vordersten Front für die Modernisierung

der Übermittlung einzusetzen. Die damaligen Funker werden

ihren hervorragenden Chef nie vergessen; sie wären

jederzeit für ihn durchs Feuer gegangen. Er war ein Funker mit
Leib und Seele. Mit Hingabe und Begeisterung hat er an der

enormen technischen Entwicklung der Übermittlungsmittel
Anteil genommen, und mit berechtigtem Stolz liess er jeweils
durchblicken, dass hinter dem Wirtschaftsführer auch ein

Ingenieur steckte. Welches Mitglied wäre würdiger gewesen
als unser Major Mahler, um anlässlich des 25jährigen
Jubiläums der Zürcher Sektion die Ehrung der «alten Garde»
vorzunehmen! Während 35 Jahren hat er uns die Treue gehalten,
und seit 1948 gehörte er zu den besonders geschätzten
Veteranen. Seine Verbundenheit mit unserem Verband kam vor
allem durch seine beispiellose Grosszügigkeit zum Ausdruck.
Er war ein grosser, stiller Gönner. In verschiedenen Situationen

stand er uns stets mit offener Hand zur Seite; in seiner
bescheidenen Art wollte er jedoch seinen Namen nie genannt
haben. Voller Dankbarkeit und Verehrung werden wir stets
seiner gedenken. Wir sprechen auch an dieser Stelle seiner
Gattin und seinen Angehörigen unser tief empfundenes Beileid

aus.
Der Zentralvorstand des EVU

Im Frieden ist die dem Chef des Personellen der Armee
unterstellte Dispensationsstelle des Eidgenössischen
Militärdepartements zuständig für die Behandlung dieser Frage; sie
arbeitet eng mit den zuständigen Stellen des Bundes und der
Kantone zusammen. Im Aktivdienst wird die Regelung des

Dispensationswesens eine der dornenvollen Aufgaben des
Armeekommandos. Dr. H. R. Kurz

Entnommen aus dem «Fourier» mit freundlicher Erlaubnis der Redaktion.

Liquidation von übermittlungsmaterial

Die Abteilung für Übermittlungstruppen teilt uns mit, dass am

13., 14. und 16. Dezember 1963 im Eidg. Zeughaus Aigle VD

Übermittlungsmaterial liquidiert wird und zum freien Verkauf

gelangt. Verkaufszeiten: Je von 8 bis 11.30 und 13.30 bis

17 Uhr. Es gelangen Teile von Funkstationen, Fernantennen zu

Funkstationen, Netzanschlussgeräte, diverse Ersatzbestandteile,

Kopfhörer, Taster, Kabel, Antennenmaterial, Röhren,

Akkumulatoren usw. zum Verkauf. Die Abteilung für
Übermittlungstruppen beantwortet über diesen Verkauf keine

Korrespondenz, hingegen können Interessenten bei der Redaktion

des «Pionier» Verkaufsliste und Verkaufsbedingungen tele-
355 phonisch anfordern (Telephon 065/2 23 14).
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